
Gemeinde Aumühle 
 

 
Beglaubigter Beschlussauszug 

 
Sitzung Nr. 5 / 2023 - 2028 des Bauausschusses der Gemeinde Aumühle 

vom 15.02.2024 
 
 

 
TOP 7 1. Änderung Bebauungsplan Nr. 2 "Kuhkoppel" für das Gebiet: "Süd-

lich der Müllerkoppel und nördlich der Sachsenwaldstraße mit den 
Straßen Eichhörnchenweg, Fasanenweg, Otternweg, Eichenweg, Am 
Hünengrab" 
- Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen - 
- Erneuter Entwurfs- und Auslegungsbeschluss gemäß § 4a Abs. 3 
BauGB - 

 
 
Beschluss: 
Der Bauausschuss der Gemeinde Aumühle empfiehlt der Gemeindevertretung folgenden 
Beschluss zu fassen: 
 

1. Die während der öffentlichen Auslegung des Entwurfs der 1.Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 2 „Kuhkoppel“ für das Gebiet: "Südlich der Müllerkoppel und nörd-
lich der Sachsenwaldstraße mit den Straßen Eichhörnchenweg, Fasanenweg, Ot-
ternweg, Eichenweg, Am Hünengrab“ abgegebenen Stellungnahmen der Öffent-
lichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange hat die Ge-
meindevertretung entsprechend der beigefügten Anlage, die Bestandteil des Be-
schlusses ist, geprüft.  
 
Der Bürgermeister wird beauftragt, diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben 
haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen. 

 
2. Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Kuhkoppel“ für das Ge-

biet: "Südlich der Müllerkoppel und nördlich der Sachsenwaldstraße mit den 
Straßen Eichhörnchenweg, Fasanenweg, Otternweg, Eichenweg, Am Hünengrab“ 
und die Begründung werden in den vorliegenden Fassungen gebilligt. 
 
Gemäß § 4a Abs. 3 S. 2 BauGB können nur in Bezug auf die Änderungen oder 
Ergänzungen und ihre möglichen Auswirkungen Stellungnahmen abgegeben wer-
den. Gemäß § 4a Abs. 3 S. 3 BauGB wird die Dauer der Veröffentlichung im Inter-
net und die Frist zur Stellungnahme auf 3 Wochen verkürzt. 

 
3. Der Entwurf des Planes und die Begründung sind nach § 3 Abs. 2 BauGB zu ver-

öffentlichen und die beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange über die Veröffentlichung auf elektronischen Weg zu benachrichtigen. Für 
die Veröffentlichung im Internet sind der Inhalt der Bekanntmachung der Veröf-
fentlichung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegenden Unterlagen ins 
Internet unter www.aumuehle.de in der Rubrik Bauleitplanung einzustellen und 

http://www.aumuehle.de


über den Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich zu ma-
chen. 
Zusätzlich können die Unterlagen im Amt Hohe Elbgeest, Bauamt, Zimmer 34 
Christa-Höppner-Platz 1, 21521 Dassendorf, während folgender Sprechzeiten: 
Montag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, Dienstag 
und Freitag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und Donnerstag von 7:00 Uhr bis 12:00 
Uhr eingesehen werden. 

 
Abstimmungsergebnis: 

Stimmberechtigt Ja-Stimme(n) Nein-Stimme(n) Enthaltung(en) 
4 3 0 1 

 
Aufgrund des § 22 GO waren Herr Johannsen und Herr Steinberg von der Beratung 
und Abstimmung ausgeschlossen; Sie waren weder bei der Beratung noch Abstimmung 
anwesend. 
 
 
 
 
Anmerkung: 
 

Aufgrund des § 22 GO waren keine/folgende Gemeindevertreter*innen von den Bera-
tungen und den Abstimmungen ausgeschlossen. Sie waren weder bei den Beratungen 
noch bei den Abstimmungen anwesend:  
 

 

Die Richtigkeit des Auszuges über Beschlussfähigkeit und Abstimmung werden beglau-
bigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung 
rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist. 
Das Gremium war beschlussfähig. 
 
 
Dassendorf, den 02.05.2024 Amt Hohe Elbgeest 

Im Auftrag 
(DS) 


